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AbteilungBauen,Stadtentwicklungund öffentlicheOrdnung
-Ordnungsantt-
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Geschäftszeichen(beiAntwortbitteangeben):
Ord VetLeb 34 L 52/19
Dienstgebäude:Postanschrift: Salvador-Allende-Str.80B,12559Berlin
(imSchriftwechselbittenurPostanschriftverwenden)

BezirksamtTreptow-KöpenickvonBerlin,Postfach9102 40,12414Berlin

AmtstierärztlicheSprechstunde:
Do 15.00-18.00Uhr
und nachtel. Vereinbarung

Herr Bearbeiter/███████████████
‘ 2 Zimmer: 05a

█████████████████ Telefon:(030)90297-4782/4811
Open KnowledgeFoundatione.V. a . ae .
Singerstr. 109 -Mail: vetie @ a-Ik.Derlin.de

ElektronischeZugangseröffnunggem.$ 3aAbs.1VwVfG:
1 01 79 Berlin ordnungsamt@ba-tk.berlin.de

ZentraleAnlauf-und Beratungsstelle(ZAB)
des Ordnungsamtes
Mo 9.00-15.00Uhr Di 9.00-15.00Uhr
Do 10.00-18.00Uhr Fr 9.00-14.00Uhr

Telefon:(030)90 297-4629 Fax:(030)90 297-4621
ElektronischeZugangseröffnunggem.$3aAbs.1VwVfG:
ordnungsamt@ba-tk.berlin.de

IhreE-Mail-Anfragevom14.01.2019 DatumAa103r2D0E
Kontrollberichtzu NCKebap,Berlin[#39166]

Sehr geehrterHerr████████,

ichnehme Bezugauf eineE-Mailvom 14.01.2019,dieunsübereine PlattformmitderBezeichnung
„TopfSecret“erreichteund inderderName █████████████████unterderAnschrift(keine
personenbezogenenAngaben)Open KnowledgeFoundatione.V.,Singerstr.109in10179Berlin
angegebenist und indereinAntragsbegehrennach VIG formuliertist.

DieserAntragistsonichtbearbeitungsfähig,dennesbestehenzum einenZweifelanderIdentität
desAntragstellersundzum anderenwurdederAntragfaktisch miteinerBedingungversehen,die
wirnichtfürerfüllbarhalten(1).BittebeachtenSieauch dieangegebenen Hinweisezum Verbot
der Öffentlichkeitin einer Datenbank unternehmensbezogene Daten zeitlichunbegrenzt
zugänglichzu machen(2) und zurAntragsbearbeitungszeit(3).

in
Im Antragist formuliert:
„Ichweisedaraufhin, dass eineWeitergabemeinerpersonenbezogenenDaten an Drittei.S.d.$
5 Abs. 2 S. 4 VIG nur dann zulässigist,wenn der betroffeneDritteausdrücklichnach einer
Offenlegungfragt.IndiesemFallbitteichum Mitteilung,damitichentscheidenkann,obichmeinen
Antragggf.zurückziehe.EinerBescheidungdesAntragsstehtdiesnichtentgegen.“

DieseBittehateinenbedingendenCharakter(vgl.$ 133 BGB). DieVerhinderungderWeitergabe
IhrerpersonenbezogenenDaten an denDritten -hieran den Inhaberdes RestaurantsNCKebap,
Baumschulenstr.12inBerlin-durchvorherigeRücknahmeIhresAntrags,kannnichtsichergestellt
werden.DieBehördeistgegenüberDrittengem.$ 5Absatz2 Satz4 VIG aufNachfragejederzeit
auskunftspflichtigund der Drittewürde von IhremAntraginFalleeinerBeteiligung,spätestens
Anhörungsverfahren(8 5 Absatz1Satz 2und3 VIG i.V.m.8 28 VwVfG)oderBescheidungIhres
Antragserfahrenkönnen.Der Auskunftsanspruchdes Drittenistdurchdas VIG, insbesondere
durch 85Abs.2 S.4 VIGzeitlichnichtbegrenzt.Errichtetsichaufden(richtigen)Namen unddie
Anschriftdes Antragstellers. nz
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Daher benötigenwir binnen zwei Wochen nach Zugangdieses SchreibensIhre Erklärung,
dassIhreDatenjederzeitgem. $ 5Absatz4 VIG oderabergem. $ 28VwVfG entsprechend
herausgegebenwerden können und um HerreichungeinerFotokopieder Vor- und
RückseiteIhresPersonalausweises.

Würde innerhalbdieserFristdieErklärungundderIdentitätsnachweisnichtbeimOrdnungsamt
eingehen,geheichdavonaus,dassSiedenAntraggarnichtgestellthabenoder abernichtmehr
daranfesthaltenwollen.

2,
FürdenFall,dassSiederAntragstellersindundIhremAntragentsprochenwerdenwürdeundSie
beabsichtigen,die erhaltenenInformationenzum Aufbau einerDatenbank an Dritte,z. B.
foodwatch,weiterzugeben,weiseichaufden Beschlussdes Bundesverfassungsgerichtsvom
21.03.2018(Az:BvF 1/13)hin.Danachistes einerBehördeverboten,derÖffentlichkeitineiner
DatenbankunternehmensbezogeneDaten zeitlichunbegrenztzugänglichzu machen.Das
Bundesverfassungsgerichtentschied,dasseinezeitlicheBegrenzungderVeröffentlichungdurch
Gesetzgeregeltwerdenmuss (BVerfG-RD 58),wobeieinsolchesGesetzbishernichtinKraft
gesetztwurde.
Dievom Bundesverfassungsgerichtin derzitiertenEntscheidungaufgestelltenGrundsätzekönnen
auch auf nichtbehördlicheDatenbanken - wie z.B.die von foodwatchgeplante- angewandt
werden.BetroffeneUnternehmenkönnendagegenvorgehen.In diesenStreitkannauchderjenige
verwickeltwerden,welcherunternehmensbezogeneDaten zum Aufbau einerDatenbank
weitergegebenhat.

Aufgrund der Tatsache,dass der Antrag unterIhrem Namen über die Internetplattform„Topf
Secret“gestelltwurde,vermutenwir,dass eineVeröffentlichungder unterIhremNamen
beantragtenInformationenoder Unterlagenauf der Internetplattformbezweckt wird.Diese
Vermutung ergibtsichinsbesondereaus derZielsetzungderPlattform,dienach Durchsichtdes
Inhaltsdeutlichwir. Das Verbraucherinformationsgesetz(VIG) aber, sieht ein
'VeröffentlichungsrechtderAntragstellergerade nichtvor.

Wir möchten Sie daraufhinweisen,dass die Bewertung, diedurch die Plattformzu einem
etwaigen Veröffentlichungsrecht vertreten wird (siehe. unter
https://www.foodwatch.org/delinformieren/topf-secret/fragen-und-antworten/:Fragen und
Antwortenbei Frage:„DürfendieDokumenteveröffentlichtwerden?“) nichtzutreffendist.

Für den FalleinerHerausgabe vonInformationen, dieSieaufgrund einesAntrags nach VIG
erlangthaben, weisen wir daher vorsorglichauch noch darauf hin,dass es Ihnen die
Prüfungder RechtsmäßigkeiteinerweiterenVerwendung der erlangtenInformationen
selbstobliegt.

3,
Schließlichbittenwirbereitsjetztum Verständnisdafür,dass dieweitereBearbeitungdes unter
IhremNamen gestelltenAntragesetwasZeitinAnspruchnehmen wird.Nach dem VIG -
insbesondere$ 5 Absätze1 und 4 Satz2 - sindwirmindestensdazu verpflichtet,dem betroffenen
DrittenvorabunsereEntscheidungbekanntzugebenunddiesemeinenausreichendenZeitraum
zurEinlegungvon Rechtsbehelfeneinzuräumen(8 5 Absatz1 Satz2 Nr.1,Absatz4 Satz2 VIG).
Dievon$ 5 Absatz2 VIGvorgegebeneBearbeitungsfriststelltdabeilediglicheineRegelfristdar,
die in besonderen Fällenüberschrittenwerden kann. Aufgrund der hohen Anzahl ähnlich
gelagerterInformationsbegehrenisteineÜberschreitungdes in$ 5 Absatz2 VIG genannten
Zeitraumsunvermeidbar.

MitfreundlichenGrüßen
ImAuftrag

█████

███████


